
Änderung des Beschlusses über den Schutz der 
Torfstichseen und ihrer Umgebung
(Vom 1. Mai 2018)

(Erlassen vom Regierungsrat am 1. Mai 2018)

I.

GS IV G/5/1, Beschluss über den Schutz der Torfstichseen und ihrer Umge-
bung vom 25. April 1978 (Stand 7. Mai 2006), wird wie folgt geändert:

Titel (geändert)
Beschluss über den Schutz der Torfstichseen und ihrer Umgebung (Schutz-
beschluss Torfstichseen)

Ingress (geändert)
Der Regierungsrat,
gestützt auf Artikel 11 des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz1), Ar-
tikel 5 der Flachmoorverordnung2) und Artikel 8 der Amphibienlaichgebiete-
Verordnung3)

erlässt:

Art.  1 Abs. 1 (geändert)
1 Die Torfstichseen und ihre Umgebung, das Dreieckswäldli und der glarneri-
sche  Teil  der  Aufweitung  Hänggelgiessen  am Linthkanal  werden  als  ge-
schütztes Gebiet erklärt. Dieses wird in fünf Zonen eingeteilt:
a. Aufgehoben.
b. Aufgehoben.
c. (neu) Zone 1: Naturschutzzone;
d. (neu) Zone 2: Vernetzungselemente für den Wildtierkorridor;
e. (neu) Zone 3: Pufferzone ohne Düngung;
f. (neu) Zone 4: Pufferzone mit Düngung;
g. (neu) Zone 5: Umgebungszone.

Art.  1b (neu)

Schutzziele
1 Es gelten die Schutzziele gemäss Artikel 4 der Flachmoorverordnung und
Artikel 6 der Amphibienlaichgebiete-Verordnung.

1) GS IV G/1/1
2) SR 451.33
3) SR 451.34
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2 Es ist  eine offene Landschaft mit Hecken und Bäumen anzustreben, die
sich durch das Fehlen nicht standortgebundener oder landschaftlich stören-
der Bauten und Anlagen auszeichnet.
3 Die  Voraussetzungen  für  das  Funktionieren  des  Wildtierkorridores  von
überregionaler  Bedeutung  im  Schutzgebiet  werden  geschaffen  und gesi-
chert.
4 Weitere  übergeordnete Schutzziele in Gesetzen oder Verordnungen blei-
ben vorbehalten.

Art.  2 Abs. 1 (geändert), Abs. 2, Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu), Abs. 6 (neu)

Allgemeine Vorschriften für die Zonen 1 bis 4 (Sachüberschrift geändert)
1 In den Zonen 1 bis  4 sind alle  Vorkehrungen und Einrichtungen,  die  im
Landschaftsbild  negativ  in  Erscheinung  treten,  Pflanzen,  Pilze  oder  Tiere
schädigen, gefährden oder stören, verboten.
2 Insbesondere sind verboten:
a. (geändert) das Errichten von Bauten und Anlagen aller Art, von Mau-

ern, Einfriedungen (ausser Zäunen, die für das Wild passierbar sind),
Reklamevorrichtungen, Antennen, Freileitungen und dergleichen;

d. (geändert) das  Pflücken,  Ausgraben  oder  Sammeln  von  Pflanzen,
Flechten und Pilzen;

e. (neu) das Treffen von Vorkehrungen und die Ausführung von Massnah-
men, die eine zeitweise oder dauernde Absenkung des Grundwasser-
spiegels  bewirken können, wie das Anlegen oder Vertiefen  von Ent-
wässerungsgräben, Drainagen und dergleichen;

f. (neu) das Einbringen  von Pflanzen und Pilzen sowie  das Aussetzen
oder Einbringen von Tieren;

g. (neu) der  Wiederaufbau oder  die  Vergrösserung von  Gebäuden,  die
gemäss dem Raumplanungsgesetz (RPG)  1) nicht zwingend auf einen
Standort im Schutzgebiet angewiesen sind;

h. (neu) die Erneuerung oder Änderung von Anlagen, die  gemäss dem
RPG nicht zwingend auf einen Standort im Schutzgebiet angewiesen
sind;

4 Hunde sind an der Leine zu führen.
5 Eine  den  Schutzzielen  entsprechende  landwirtschaftliche  Nutzung  der
landwirtschaftlich nutzbaren Flächen im Schutzgebiet ist zulässig.
6 Abweichende Vorschriften für die einzelnen Zonen und Ausnahmeregelun-
gen gemäss Artikel 5 bleiben vorbehalten.

Art.  3 Abs. 1 (aufgehoben), Abs. 2 (geändert), Abs. 3, Abs. 4 (geändert), 
Abs. 5 (neu), Abs. 6 (neu), Abs. 7 (neu)

Besondere Vorschriften für die Zone 1 (Naturschutzzone) (Sachüberschrift 
geändert)

1) SR 700
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1 Aufgehoben.
2 Das Verlassen der Wege ist verboten. Das Betreten der Ufer des grossen
Sees ist nur an den hierfür bezeichneten Stellen gestattet.
3 Alle  Vorkehrungen,  durch welche  das Ufergelände oder  der  Pflanzenbe-
stand beschädigt werden können, sind verboten, insbesondere:
a. (geändert) das Befahren der Gewässer mit Booten und Schwimmkör-

pern aller Art;
c. (geändert) das Entfachen und Unterhalten von Feuern;
d. (geändert) das Baden in den Seen, Teichen und Tümpeln.
4 Das Fischen ist in den Seen, Teichen und Tümpeln verboten. Vorbehalten
bleiben Massnahmen zum Amphibienschutz.
a. Aufgehoben.
b. Aufgehoben.
5 Das Ausbringen von Düngern jeglicher Art ist verboten.
6 Landwirtschaftliche genutzte Moorflächen sind als Streueflächen zu nut-
zen. Vorbehalten bleiben abweichende Vereinbarungen, die mit der Abtei-
lung Umweltschutz und Energie (Abteilung) aufgrund des Pflegeplanes ge-
mäss Artikel 5a getroffen werden.
7 Das Entfernen, Versetzen und Neuanpflanzen von Bäumen und Sträuchern
bedarf einer Bewilligung der Abteilung

Art.  4

Aufgehoben.

Art.  4a (neu)

Besondere Vorschriften für die Zone 2 (Vernetzungselemente für den Wild-
tierkorridor)
1 Zusätzlich zu den Vorschriften nach Artikel 2 gelten in dieser Zone folgen-
de Bestimmungen:
a. Die Wege dürfen nicht verlassen werden;
b. das Ausbringen von Düngern jeglicher Art ist verboten;
c. das Entfachen und Unterhalten von Feuern ist verboten.
2 Die Abteilung kann die Anlage von Hecken und anderen Biotopen als Leit-
strukturen oder Trittsteine für wildlebende Tiere anordnen, wenn die Reali-
sierung dieser Vernetzungselemente nicht innert einem Jahr nach Inkrafttre-
ten dieses Artikels auf vertraglichem Wege gesichert werden kann.

Art.  4b (neu)

Besondere Vorschriften für die Zone 3 (Pufferzone ohne Düngung)
1 Zusätzlich zu den Vorschriften nach Artikel 2 gelten in dieser Zone folgen-
de Bestimmungen:
a. Das Ausbringen von Düngern jeglicher Art ist verboten;
b. das Entfachen und Unterhalten von Feuern ist verboten.
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Art.  4c (neu)

Besondere Vorschriften für die Zone 4 (Pufferzone mit Düngung)
1 Die standortangepasste Düngung im Rahmen der landwirtschaftlichen Nut-
zung ist zulässig. Im Übrigen gelten die Vorschriften nach Artikel 2.

Art.  4d (neu)

Vorschriften für die Zone 5 (Umgebungszone)
1 Die Errichtung oder Änderung von Bauten oder Anlagen sowie Veränderun-
gen im und am Boden sind nur zulässig, wenn sie den Grundwasserspiegel
im Vergleich zum vorherigen  Zustand nicht  zeitweise oder  dauernd unter
das jetzige Niveau absenken können.
2 Aufschüttungen und Anhebungen der Bodenoberfläche sind zulässig, so-
fern dies nicht dazu führt, dass zusätzliche Nährstoffe in die Naturschutzzo-
ne oder in Gewässer gelangen.
3 Die Veränderung oder Errichtung von Bauten und Anlagen darf die Durch-
lässigkeit der Landschaft für Wildtiere nicht vermindern.
4 Bauten und Anlagen müssen sich gut ins Landschaftsbild einfügen.

Art.  5 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu), 
Abs. 5 (neu), Abs. 6 (neu)
1 Die  Abteilung  kann  Ausnahmen  von  diesen  Bestimmungen  bewilligen,
wenn  besondere  Verhältnisse,  insbesondere  öffentliche  Interessen,  dies
rechtfertigen, keine Beeinträchtigungen von Schutzzielen zu erwarten sind
und übergeordnetes Recht dies zulässt.
2 Bauliche Veränderungen und Unterhaltsmassnahmen aufgrund des Eisen-
bahngesetzes1) und des Bundesgesetzes über die Nationalstrassen2) sowie
der jeweiligen Ausführungserlasse sind zulässig. 
3 Eingriffe und Massnahmen für den Hochwasserschutz  an der Linth  auf-
grund der Vorgaben des Bundesgesetzes über den Wasserbau3) sowie der
jeweiligen Ausführungserlasse sind zulässig. Soweit Biotope oder geschütz-
te Arten betroffen sind, sind die Eingriffe möglichst schonend vorzunehmen.
4 Das Begehen und soweit notwendig das Befahren zum Zwecke der Pflege,
des Unterhalts oder der Kontrolle ist für folgende Personen zulässig:
a. die jeweiligen Bewirtschafter oder  Grundeigentümer und ihre Beauf-

tragten;
b. Organe des  Bundes,  des  Kantons,  der  Gemeinden  oder  der  Eisen-

bahngesellschaften und ihre Beauftragten.

1) SR 742.101
2) SR 725.11
3) SR 721.100
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5 Die Abteilung Jagd und Fischerei kann für die Regulierung von Tierarten,
die unter die Jagd- oder die Fischereigesetzgebung fallen, besondere Mass-
nahmen vorsehen oder Abschuss- bzw. Fangbewilligungen erteilen, sofern
dies zur Verhütung von untragbaren Schäden an Bauten, Anlagen, Biotopen
und landwirtschaftlichen Kulturen oder zur Erhaltung bedrohter Arten not-
wendig ist und die Schutzziele nicht beeinträchtigt werden.
6 Die Schifffahrt auf dem Linthkanal ist im Rahmen der übergeordneten Vor-
gaben bzw. der Regelungen des Linthwerks zulässig.

Art.  5a (neu)

Pflegemassnahmen
1 Die Abteilung legt die Pflege und den Unterhalt des Gebietes in einem peri-
odisch zu überprüfenden Pflegeplan fest. Sie berücksichtigt dabei insbeson-
dere die im Gebiet vorkommenden geschützten und seltenen Arten.
2 Sie sichert die Pflege und den Unterhalt der landwirtschaftlich genutzten
Flächen über Vereinbarungen mit den Bewirtschaftern oder Grundeigentü-
mern. 
3 Pflegemassnahmen können in den Zonen 1 bis 4 durch die Abteilung ange-
ordnet werden, wenn innert zwölf Monaten nach Beginn von Verhandlungen
keine vertragliche Einigung erreicht werden kann.
4 Die Kosten der Massnahmen gehen zu Lasten des Kantons, soweit nicht
Dritte zur Kostentragung verpflichtet sind.

Art.  5b (neu)

Erhaltung und Aufwertung
1 Massnahmen, die aufgrund des übergeordneten Rechtes oder aufgrund ei-
ner Fachbeurteilung zur Erhaltung des ökologischen oder landschaftlichen
Wertes des Objektes notwendig sind, können durch die Abteilung angeord-
net  werden,  wenn innert  zwölf  Monaten  nach Beginn von Verhandlungen
keine vertragliche Regelung mit den Grundeigentümern und Bewirtschaftern
zustande kommt.

Art.  8a (neu)

Übergangsbestimmungen zu den Änderungen vom 1. Mai 2018
1 Die  Änderungen  werden  gemäss  Artikel 25 Absatz 2  des  Gesetzes  über
den Natur- und Heimatschutz1) im Amtsblatt ausgeschrieben und mit einer
Einsprachefrist von 30 Tagen öffentlich aufgelegt. 

Anhänge

IV G/5/1 Schutzzonenplan (geändert)

1) GS IV G/1/1
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II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Vorbehältlich der rechtskräftigen Erledigung von allfälligen Einsprachen tre-
ten die Änderungen am 1. Januar 2019 in Kraft
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